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Gleichstellung 1 Lohnunterschiede zwischen
Frauen und Männern im Wallis grösser als auf Schweizer Ebene

«Wallis hat definitiv Aufholbedarf»

Tabu. Das Thema Lohn wird nach wie vor tabuisiert. Die Analysepflicht soll Bewegung in die Diskussion bringen und vor allem Frauen
ermutigen, mehr Geld einzufordern. SYMBOLBILD KEVSTONE
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WALLIS i Vor allem ältere
Frauen oder solche in
Führungspositionen ver-
dienen im Wallis für die
gleiche Arbeit weniger
als ihre männlichen
Kollegen. Wo liegen die
Gründe für die Lohn-
ungleichheit im Kanton
und wird die Pflicht zur
Lohnanalyse ab 2020
etwas bewirken?

Das Bundesamt für Statistik
(BFS) führt alle zwei Jahre eine
Schweizerische Lohnstruktur-
erhebung durch, so auch 2016.
Die Walliser Daten wurden ver-
tieft analysiert. Diese Ergebnis-
se ermöglichten es dem kanto-
nalen Amt für Gleichstellung
und Familie (KAGF) in Zusam-
menarbeit mit dem kantonalen
Amt für Statistik, die Löhne im
Privatsektor nach Geschlecht,
Alter, Bildung und beruflicher
Stellung aufzuschlüsseln. Wie
der «Walliser Bote» bereits be-
richtete, hat sich gezeigt: Die
Lohnunterschiede zwischen
Frauen und Männern im Wal-
lis sind grösser als auf Schwei-
zer Ebene. Bei den ersten Ana-
lysen des Zentralwerts (Me-
dian) 1994 verdienten die Frau-
en in der Schweiz 23,8 Prozent
weniger als die Männer. Da-
nach hat dieser Unterschied
stetig abgenommen und liegt
aktuell bei 14,6 Prozent. Im
Wallis beträgt der Unterschied
aber 19,4 Prozent.

«Es braucht Willen»
«Ich finde es gut, dass wir nun
diese Zahlen vorliegen haben.
Das Wallis hat definitiv Aufhol-
bedarf. Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit ist für mich seit Lan-
gem ein Anliegen. Vorwiegend
braucht es jetzt den Willen der

mehrheitlich männlichen Füh-
rungspersonen, dies rasch zu
ändern», betont Staatsrätin
Esther Waeber-Kalbermatten.

Die Analyse der Walliser
Daten zeigt, dass je wichtiger
die Führungsposition ist, desto
grösser wird auch der Lohn-
unterschied. Bei den mittleren
und oberen Kadern beträgt er
22,9 Prozent. Erhebliche Unter-

schiede sind auch dem Ausbil-
dungsniveau zuzuschreiben.
Die grössten Lohnungleichhei-
ten - 19 Prozent - betreffen
Personen mit einer höheren
Ausbildung sowie Personen
ohne Ausbildung mit 24,8 Pro-
zent. Auch das Alter ist bei den
Unterschieden zwischen Frau-
en und Männern ausschlag-
gebend: Der Unterschied bei
den unter 20-Jährigen beträgt
im Kanton 8,9 Prozent, wäh-
rend er in der Altersklasse der
50- bis 64-/65-Jährigen gar 25,8
Prozent beträgt. Die Schweizer
Zahlen zeigen beim Alter eine
gleiche Kurve, allerdings gibt es
deutlich geringere Lohnunter-
schiede bei der jüngeren Gene-
ration. Schweizweit sind es nur
3,2 Prozent.

«Die Analyse-
pflicht wird
Bewegung ins
Thema bringen»

Isabelle Darbellay Mötrailler
Chefin KAGF

Mentalität und Tradition
Es drängt sich also die Frage

auf: Ist das Wallis rückständig
oder warum verdient eine Frau
hier für die gleiche Arbeit be-
deutend weniger als ein Mann?
«Gründe dafür haben uns diese
Daten keine geliefert, man
kann nur mutmassen. Wir neh-
men an, dass es historische
Gründe haben könnte. Lange
Zeit waren die Frauen in unse-
rem Kanton hauptsächlich zu
Hause oder waren nur Teilzeit
beschäftigt. Und auch heute
noch ist der Mann meistens der
Hauptverdiener. Diese, nennen
wir es Mentalität oder Tradi-
tion, kann einen Einfluss ha-
ben», erklärt Isabelle Darbellay
Märailler, Chefin des Amts für
Gleichstellung und Familie.

Die Lohnungleichheit sei
von mehreren Kriterien abhän-
gig - Ausbildung, Alter und
Branche, aber auch das erreich-
te Berufsniveau. Die grossen
Lohnunterschiede bei den Ka-
derfunktionen und bei Perso-
nen mit einem hohen Bildungs-
niveau seien besonders proble-
matisch. «Vor allem in diesem
Bereich sind Lohnverhandlun-
gen sehr wichtig. Frauen sind
aber da oft zurückhaltender als
ihre männlichen Kollegen. Wir
hören immer wieder von Per-
sonalverantwortlichen, dass
Frauen beim Bewerbungs-
gespräch nicht über Geld reden
oder nach dem Lohn fragen,
und wenn überhaupt erst ganz
zum Ende des Gesprächs», so
Darbellay Märailler.

Lohnungleichheit wider-
spricht bekanntlich der Bun-
desverfassung und dem Bun-
desgesetz über die Gleichstel-
lung von Mann und Frau. Um
die Unterschiede zu korrigie-
ren, sollen Unternehmen ihre
Lohnpolitik analysieren. Ab
dem 1. Juli 2020 tritt eine Än-
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derung des Gleichstellungs-
gesetzes in Kraft. Unterneh-
men mit mehr als 100 Beschäf-
tigten müssen alle vier Jahre
eine Lohngleichheit sanalyse
durchführen. Über die Ergeb-
nisse müssen sie dann ihre An-
gestellten und Aktionäre infor-
mieren. Hält ein Unternehmen
die Lohngleichheit ein, wird es
von weiteren Analysen befreit.
Rund 46 Prozent der Arbeit-
nehmenden in der Schweiz
werden künftig von der Ana-
lyse erfasst.

Keine Sanktionen für
fehlbare Unternehmen
Diese Analysepflicht soll ein
Instrument auf dem Weg hin
zu Lohngleichheit sein. Doch

- fehlbare Unternehmen wer-
den weder sanktioniert noch
werden sie zu Massnahmen
zur Erreichung der Lohn-
gleichheit verpflichtet. «Ja, das
ist leider so. Dennoch verspre-
chen wir uns einiges von der
Analysepflicht. Die Unterneh-
men müssen ihre Mitarbeiter
ja über die Ergebnisse infor-
mieren. Das wird eine gewisse
Bewegung in das tabuisierte
Thema Lohn bringen, und
die Unternehmen werden mit
Sicherheit die Unterschiede
auch korrigieren wollen»,
zeigt sich Darbellay Wtrailler
überzeugt. Trotzdem hätte
man sich gewünscht, dass
auch kleinere Unternehmen

/

Lohnunterschiede
zwischen Frauen und Männern

eine Lohnanalyse durchfüh-
ren müssten. Für Staatsrätin
Esther Waeber-Kalbermatten
scheint es hier vor allem um
den guten Willen der Firmen
zu gehen. «Es gibt heute kos-
tenlose und einfache Kontroll-
systeme für Unternehmen mit
unter 100 Beschäftigten. Ich
bin überzeugt, dass diese Inst-
rumente zur Lohngleichheit
beitragen.» Vor allem im Be-
reich des oberen Kaders brau-
che es aber noch weitere Mass-
nahmen wie etwa Teilzeitstel-
len für Führungspersonal und
genügend bezahlbare Krippen-
plätze, um Beruf und Familie
zu vereinbaren. meb

Monatlicher Bruttolohn
nach Berufsgruppen im Wallis

bis 29 30-49
Jahre Jahre 50+ Total

Akademische Berste Bürokräfte und verwandte Berufe

Technikerlinnen und Diensiticistungsberure
gleichrangige nichttechnische Berufe und Verkaufskräfte

Differenziert. Die Zahlen, welche das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie verwendete, waren keine Durchschnitte. sondern Zenralwerte (Mediane). WB
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